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Berichtigung

V. Nachtragssatzung zur Gebührensatzung
für die Friedhöfe der Stadt Bergisch Gladbach

Aufgrund der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW.
S. 759, ber. 2019 S. 23) und der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für
das Land Nordrhein-Westfalen – KAG – vom 21.10.1969 (GV NW S. 712 / SGV
NW 610), zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 23. Januar 2018
(GV. NRW. S. 90) und der Satzung für die Friedhöfe der Stadt Bergisch Gladbach
(Friedhofssatzung), hat der Rat der Stadt Bergisch Gladbach in seiner Sitzung
vom 18.02.2020 folgende V. Nachtragssatzung zur Gebührensatzung für die
Friedhöfe der Stadt Bergisch Gladbach beschlossen:

§ 1
§ 5 wird wie folgt neu gefasst:
Höhe der Gebühren
1. Erwerb von Nutzungsrechten:
1.1. An Wahlgrabstätten / Urnenwahlgrabstätten
1.1.1. Verleihung eines Nutzungsrechtes an einer

Wahlgrabstätte
1.1.1.1. je Stelle im Erdgrab 2.677,00 €
1.1.1.2. je Stelle in der Grabkammer 1.339,00 €
1.1.2. Verleihung des Nutzungsrechtes an einer

Urnenwahlgrabstätte 1.370,00 €
1.1.3. Wiedererwerb eines Nutzungsrechtes an einer

Wahlgrabstätte:
1.1.3.1. Nach Ablauf der Ruhezeit ist die Gebühr ganz oder

anteilig für den Zeitraum des Wiedererwerbs wie bei
Gebührenziffer 1.1.1.1. bzw. 1.1.1.2. zu zahlen.

1.1.3.2. Während der Ruhezeiten ist für jedes Jahr, um das das
Nutzungsrecht wiedererworben wird, 1/30 (bei abge-
änderten Ruhezeiten der entsprechende Bruchteil) der
Gebühr nach der Ziffer 1.1.1.1. bzw. 1/15 (bei abge-
änderten Ruhezeiten der entsprechende Bruchteil)
der Gebühr nach der Ziffer 1.1.1.2.
zu zahlen.

1.1.4. Wiedererwerb eines Nutzungsrechtes an einer Urnen-
wahlgrabstätte:

1.1.4.1. Nach Ablauf der Ruhezeit ist die Gebühr ganz oder
anteilig für den Zeitraum des Wiedererwerbs
wie bei Gebührenziffer 1.1.2. zu zahlen.

1.1.4.2. Während der Ruhezeiten ist für jedes Jahr, um das
das Nutzungsrecht wiedererworben wird,
1/15 (bei abgeänderten Ruhezeiten der entsprechende
Bruchteil) der Gebühr nach der Ziffer 1.1.2. zu zahlen.

1.2. An Reihengrabstätten
1.2.1. Bereitstellung einer Reihengrabstätte für

Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 800,00 €
1.2.2. Bereitstellung einer Reihengrabstätte für

Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebensjahr
1.2.2.1. im Erdgrab 2.000,00 €
1.2.2.2. in der Grabkammer 1.201,00 €
1.2.3. Bereitstellung einer Urnen-Reihengrabstätte 500,00 €
1.2.4. Bereitstellung einer Grabstätte für Tot- und Fehlgeburten 50,00 €

In den Fällen der Ziff. 1.2.4 ist auf die Erhebung
der Gebühren für das Grab und die Grabbereitung zu
verzichten, wenn die Eltern des verstorbenen Kindes
den Nachweis des Anspruchs auf Leistungen nach dem
SGB XII (Sozialgesetzbuch) erbringen.

1.3. Bereitstellung eines anonymen Urnengrabes 500,00 €
1.4. Beisetzung von Totenasche im Wurzelbereich 600,00 €
1.5. Beisetzung am Familienbaum (bis zu 4 Aschen je Baum) 2.400,00 €

2. Bestattung (Grabbereitung):
2.1. Für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 250,00 €
2.2. Für Verstorbene ab dem vollendeten

5. Lebensjahr
2.2.1. Wahlgrabstätten
2.2.1.1. im Erdgrab 555,00 €
2.2.1.2. in der Grabkammer 350,00 €
2.2.2. Reihengrabstätten
2.2.2.1. im Erdgrab 455,00 €
2.2.2.2. in der Grabkammer 350,00 €
2.2.3. Urnengrabstätten
2.2.3.1. im Wahlgrab 244,00 €
2.2.3.2. im Reihengrab 199,00 €
2.2.4.1 anonymes Urnengrab 199,00 €
2.2.4.2 Beisetzung von Totenasche im Wurzelbereich 244,00 €
2.2.5. Tot- und Fehlgeburten 108,00 €

3. Benutzung der Trauerhalle
3.1. Für die Unterbringung einer Leiche pro Tag in der Sarg-

einstellung (Tag der Einlieferung und der Beerdigung
gelten als ein Tag) 39,00 €

3.2. Nutzung der Halle für die Trauerfeier 196,00 €
3.3. Nutzung des Unterstandes Begräbniswald für die Trauerfeier 85,00 €

4. Ausbettung
4.1. Verstorbene

ab dem vollendeten 5. Lebensjahr 1.236,00 €
4.2. bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 695,00 €
4.3. Urnen 515,00 €

5. Pflegekosten
5.1. Reihenkammergrab ohne Pflegeverpflichtung durch

die Angehörigen 552,00 €
5.2. Reihenkammergrab mit Pflegeverpflichtung durch

die Angehörigen 233,00 €
5.3. Einsäen mit Rasen und nachfolgende Pflege eines

Erd- oder Kammergrabes bis zum Ablauf der Ruhezeit
Pro Jahr pro Stelle 105,00 €

6. Grababräumungen einschl. Entsorgungspauschale
6.1. Grababräumung Reihengräber 246,00 €

(im Vorhinein)
6.2. Grababräumung Erdwahl-Einzelgrab 983,00 €
6.3. Grababräumung Erdwahl-Doppelgrab 1.287,00 €
6.4. Grababräumung Urnen-Wahlgrab 680,00 €
6.5. Grababräumung Urnen-Reihengrab 53,00 €

(im Vorhinein)
6.6. Besondere Leistungen, die nicht in 6.1. – 6.5. enthalten sind, werden

nach den tatsächlich entstandenen Kosten berechnet.

Werden besondere Leistungen, die nicht in den Abschnitten 2. – 5. aufge-
führt sind, erbracht, werden die tatsächlich entstandenenKosten berechnet.

§ 2
Diese V. Nachtragssatzung tritt am 01.05.2020 in Kraft.

Hinweis:
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW kann
gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit
ihrer öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei
denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-

geverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) die Bürgermeisterin/der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-

standet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher ge-

rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.

Bekanntmachungsanordnung:
Die vorstehende Satzung wird hiermit im vollen Wortlaut öffentlich bekannt
gemacht.

Bergisch Gladbach, den 19.02.2020

Lutz Urbach
Bürgermeister

Der Bürgermeister

Ihre Unterlagen richten Sie bitte an:

Holz-Richter GmbH
Personalabteilung
Schmiedeweg 1 - 51789 Lindlar
oder
personal@holz-richter.de

Unser Angebot
 Flexible Arbeitszeiten
 Leistungsgerechte Bezahlung
 Möglichkeit zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung
 Sicherer Arbeitsplatz in einem zukunftsorientierten Unternehmen
 Betriebliche Altersvorsorge
 Vermögenswirksame Leistungen

Ihre Aufgaben
 Unterstützung in der Personalbuchhaltung
 Buchen von Kontoauszügen
 Abstimmung von Personen- und Sachkonten
 Kassenabstimmung
 Mahnwesen

Voraussetzungen
 Einschlägige Berufserfahrung
 Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein
 Erfahrung im Umgang mit MS-Office und Buchhaltungssoftware
wünschenswert: Addison Lohn- und Gehalt

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Ab sofort suchenwirAb sofort suchenwir
Mitarbeiter fürdieBuchhaltung

(m/w/d)
Teilzeit 20 Std. für die Personal-/Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung

Bekanntmachungen
der Jagdgenossenschaften Bergisch Gladbach

Für das Gebiet der Stadt Bergisch Gladbach finden folgende Jagdgenossen-
schaftsversammlungen statt:

Jagdgenossenschaft Bergisch Gladbach 1 (Paffrather Jagd)
Dienstag, den 31. März 2020, 19.00 Uhr, im Clubhaus der Tennisanlage Hebborn
„Bei Jan“, Odenthaler Straße 278, 51467 Bergisch Gladbach

Jagdgenossenschaft Bergisch Gladbach 3 (Külheimer Jagd Jagd)
Donnerstag, den 26. März 2020, 19.00 Uhr, in der Gaststätte „Haus Thal“ Haus
Thal 4, 51491 Overath (Immekeppel)

Jagdgenossenschaft Bergisch Gladbach 5 (Hardter Jagd)
Mittwoch, den 25. März 2020, 18.00 Uhr, in der Gaststätte „Schützenhof“, Ehren-
feld 39, 51429 Bergisch Gladbach

Jagdgenossenschaft Bergisch Gladbach 6 (Refrather Jagd)
Montag, den 23. März 2020, 19.00 Uhr, in der Gaststätte „Ewige Lampe“,
Wilhelm-Klein-Straße 8, 51427 Bergisch Gladbach

Jagdgenossenschaft Bergisch Gladbach 7 (Hohner Jagd)
Mittwoch, den 25. März 2020, 19.00 Uhr, in der Gaststätte „Schützenhof“, Ehren-
feld 39, 51429 Bergisch Gladbach

Jagdgenossenschaft Bergisch Gladbach 8 (Broichhausener Jagd)
Dienstag, den 24. März 2020, 18.00 Uhr, im Schützenheim Bärbroich, Ottoher-
scheid 25, 51429 Bergisch Gladbach

Jagdgenossenschaft Bergisch Gladbach 9 (Hombacher Jagd)
Dienstag, den 24. März 2020, 19.00 Uhr, im Schützenheim Bärbroich, Ottoher-
scheid 25, 51429 Bergisch Gladbach

Tagesordnung:

1. Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen und rechtzeiti-
gen Einberufung sowie der stimmberechtigten Jagdgenossen

2. Genehmigung der Niederschrift der letzten Genossenschaftsversammlung
3. Kassenbericht für die Jagdjahre seit der letzten Genossenschaftsversamm-

lung
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung
6. Wahlen für die Geschäftsjahre 1.4.2020 bis 31.3.2024 der Jagdgenossen-

schaft
a) Vorstand
b) Kassenprüfung
c) Geschäftsführung

7. Beschluss über die Ausschüttung des Reinertrages aus der Jagdnutzung
8. Haushaltsplan der Jagdgenossenschaft für die Geschäftsjahre 1.4.2020 bis

31.3.2024
9. Satzungsänderung
10. Verschiedenes

Bergisch Gladbach, den 7. März 2020
gez. Die Jagdvorsteher

Im Auftrag
Wolfgang Scherer
Geschäftsführer der Jagdgenossenschaften
Bergisch Gladbach

Geschäftsstelle der Jagdgenossenschaften:
Postfach 10 02 10
51402 Bergisch Gladbach
Tel.: 02204-206147, E-Mail: jagd-gl@t-online.de, Fax: 0322 224 221 68

Pferdewirt/in
Pferdepfleger/in

in Vollzeit
42 Stunden bei 6-Tage-Woche

für Fahrsportteam/Traditionsfahren
Ein- bis Vierspanner gesucht.

Unterstützung (Beifahrer/in) beim
Anspannen, Trainieren und Pflege

der Pferde sowie Geschirre.
Begleitung ca. 4

internationale Turniere pro Jahr
im Traditionsfahrsport.

Gründliche Einarbeitung im Team.
Bewerbung an:

Gut Sonnenhof GmbH & Co.KG
Römerstr. 49, 51674 Wiehl
s.tesch@bcm-wiehl.de

Tel.: 0171/5363947

BEKANNTMACHUNG

Einfach gesucht, schnell gefunden

Nutzen Sie die Angebote unseres regionalen Stellenmarktes und erreichen Sie noch gezielter Ihre Mitarbeiter von morgen.
Und das in einer Region mit überdurchschnittlich hohem Bildungsniveau.

Kontaktieren Sie uns: 0221 224-2220 | stellenmarkt.koeln@dumont.de

Leiter Controlling m/w gesucht
Unser modernes mittelständisches Logistikunternehmen sucht ab
sofort einen Leiter Controlling m/w. Bewerber sollten über Erfah-
rung im Bereich Reporting und Auswertung verfügen. Kenntnisse
der Logistikbranche und Mitarbeiterführung sind wünschenswert.
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Bewerbungen in schriftlicher Form senden Sie bitte an

Muster Firma | Musterstraße 10 | 12345 Musterstadt

2-spaltige Anzeige im Originalformat
Breite 93mm × Höhe 50mm




